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Die Eintrittskarte für das Fußballspiel stelle einen erheblich geld-
werten Vorteil dar. Das Geschenk sei objektiv geeignet, ein 
Wohlwollen des Mitarbeiters gegenüber dem schenkenden 
Unternehmen zu begründen oder zu verstärken. Die Annahme 
dieses Geschenks begründe deshalb die Gefahr, dass der Arbeit-
nehmer bei der Vergabe von Aufträgen an Personalvermittler 
nicht mehr ausschließlich die Interessen seines Arbeitgebers 
wahrnehme. 

Das Gericht stellte weiter fest, dass ein Verstoß gegen das 
Schmiergeldverbot grundsätzlich sogar eine außerordentliche 
Kündigung rechtfertigen könne. Angesichts der langen Betriebs-
zugehörigkeit des Mitarbeiters und angesichts der Tatsache, 
dass er sich bislang nichts habe zu schulden kommen lassen, sei 
vorliegend das Abwarten der Kündigungsfrist für den Arbeit-
geber aber zumutbar. (LAG Rheinland-Pfalz vom 16. Januar 
2009 – 9 Sa 572/08)
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Arbeitnehmer können sich bei einer Kündigung zwar 
nicht unmittelbar auf den Gleichbehandlungsgrundsatz 
berufen. Bei der zur Beurteilung der Rechtmäßigkeit einer 
Kündigung erforderlichen Abwägung der Umstände des 
Einzelfalls kann er jedoch als maßgeblicher Gesichtspunkt 
miteinbezogen werden und entfaltet insoweit mittelba-
re Wirkung.

Im zu entscheidenden Fall klagte ein Verkäufer gegen die Kündi-
gung seines Arbeitsverhältnisses. Sein Arbeitgeber, ein Kauf-
haus, warf ihm den Missbrauch von „Payback“-Sondercoupons 
vor. Der klagende Verkäufer sowie weitere Mitarbeiter hatten 
Sondercoupons mit einem Wert von 5 EUR, die nur einmal ein-
gelöst werden sollten, bis zu 50 mal auf ihren eigenen Payback-
Karten oder denen von Familienangehörigen verbucht. Der Ar-
beitgeber sprach gegenüber einem Teil dieser Mitarbeiter die 
Kündigung aus. Andere verwarnte er lediglich.

Mit seiner Klage ging der Verkäufer gegen diese uneinheitliche 
Vorgehensweise seines Arbeitgebers vor. Darüber hinaus mach-

te er geltend, dass der Arbeitgeber nicht auf die einmalige Ver-
wendbarkeit des Coupons, der lediglich einen Hinweis auf den 
Gültigkeitszeitraum enthält, aufmerksam gemacht habe.

Das Arbeitsgericht gab der Klage statt. Die Berufung des Ar-
beitgebers blieb ohne Erfolg. Nach Ansicht der Richter darf ein 
Arbeitgeber bei gleicher Ausgangslage nicht ohne sachliche Dif-
ferenzierungsgründe einzelnen Arbeitgebern kündigen und an-
dere lediglich verwarnen. Dies ergebe sich aus dem im Kündi-
gungsrecht mittelbar wirkenden Gleichbehandlungsgrundsatz. 
Im zu entscheidenden Fall habe der Arbeitgeber Gründe, die 
eine differenzierende Behandlung mehrerer Arbeitnehmer im 
Lichte des Kündigungsschutzes sachlich rechtfertigen, nicht dar-
gelegt. Schließlich gebe er mit der Verwarnung einiger Mitarbei-
ter zu erkennen, dass die Pflichtverletzung einer Weiterbeschäf-
tigung nicht entgegenstehe. Zudem konnte er nicht nachweisen, 
dass die betreffenden Mitarbeiter eine klare Anweisung hatten, 
die Sondercoupons nach der erstmaligen Einlösung zu vernich-
ten. (Hessisches LAG vom 10. September 2008 – 6 Sa 384/08)

Gleichartige Pflichtverletzungen mehrerer 
Arbeitnehmer dürfen vom Arbeitgeber nicht 
unterschiedlich geahndet werden
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Das BAG hat Ende letzten Jahres entschieden, dass eine 
für die Dauer von mehr als einem Monat vorgesehene 
Erhöhung der Arbeitszeit eines Arbeitnehmers von min-
destens zehn Stunden pro Woche eine nach § 99 Abs. 1 
Satz 1 Betriebsverfassungsgesetz (BetrVG) mitbestim-
mungspflichtige Einstellung darstellt.

Es ging um einen Arbeitgeber, der etwa 300 Modegeschäfte 
betrieb. Für eine Filiale mit 38 Mitarbeitern besteht ein Betriebs-
rat. Die Mitarbeiter dieser Filiale werden teils in Vollzeit, teils in 
Teilzeit beschäftigt. Ende 2005 hatte der Arbeitgeber den Be-
triebsrat um Zustimmung zur befristeten Einstellung einer Teil-
zeitmitarbeiterin gebeten. Am 3. Januar 2006 stimmte der Be-
triebsrat dieser Einstellung zu. Nur zwei Wochen später erhöhte 
der Arbeitgeber die Arbeitszeit der Mitarbeiterin einvernehm-
lich mit dieser von 20 auf 37,5 Stunden pro Woche für einen 
Zeitraum von zunächst zwei Monaten. Der Betriebsrat wurde 
hierüber unterrichtet, seine Zustimmung wurde aber nicht einge
holt. Der Betriebsrat klagte daraufhin auf Feststellung, dass er 
in einem solchen Fall nach § 99 Abs.1 Satz 1 BetrVG zu beteiligen 
sei und bekam Recht.

Eine nach Dauer und Umfang nicht unerhebliche Erhöhung der 
regelmäßigen wöchentlichen Arbeitszeit eines Arbeitnehmers 
stelle eine Einstellung im Sinne von § 99 Abs. 1 Satz 1 BetrVG 
dar. Nicht unerheblich sei die Erhöhung des Arbeitszeitvolu-
mens, wenn eine Erhöhung um mindestens zehn Wochenstun-
den vorliege. Denn ein Arbeitsvolumen von zehn Wochenstun-
den komme ernsthaft als Teilzeitarbeitsplatz in Betracht. (BAG 
vom 9. Dezember 2008 – 1 ABR 74 / 07)

Tipp für die Praxis:
Der Betriebsrat kann seine Beteiligung bereits vor dem Ab-
schluss eines der Verlängerung der Arbeitszeit zugrunde 
liegenden Änderungsvertrages verlangen. Zwar stellt der 
Änderungsvertrag selbst keine Einstellung dar und unter-
liegt damit nicht der Mitbestimmung des Betriebsrats. Die 
Einstellung liegt erst in der tatsächlichen Beschäftigung des 
Mitarbeiters mit der erhöhten Arbeitszeit. Dennoch muss 
der Betriebsrat bereits im Vorfeld beteiligt werden, da zur 
Wirksamkeit des Mitbestimmungsrechts grundsätzlich er-
forderlich ist, dass die Beteiligung des Betriebsrats zu einer 
Zeit erfolgt, zu der noch keine abschließende und endgül-
tige Entscheidung getroffen wurde.
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Mitbestimmung des Betriebsrats bei der 
Verlängerung der Arbeitszeit

Ein Vertrag, mit dem Arbeitgeber und Arbeitnehmer den 
Verzicht des Arbeitnehmers auf rückständige Vergütung 
für den Fall vereinbaren, dass es zu einem Übergang des 
Betriebes auf einen Dritten kommt, verstößt gegen zwin-
gendes Recht und ist unwirksam.

Es ging im zu entscheidenden Fall um eine Erzieherin in einer 
Kindertagesstätte, deren vertragliche Ansprüche auf Urlaubs- 
und Weihnachtsgeld von der Arbeitgeberin in den Jahren 2003 
und 2004 nur noch teilweise beziehungsweise später gar nicht 
mehr erfüllt wurden.

Im Frühjahr 2005 informierte die Arbeitgeberin die Mitarbeiter 
der Kindertagesstätte darüber, dass diese zum 1. April 2005 von 
einem anderen Träger übernommen werden und die Arbeits-
verhältnisse auf diesen neuen Träger übergehen sollen. Die 
Übernahme werde aber nur dann erfolgen, wenn die Mitar-
beiter auf alle offenen Urlaubs- und Weihnachtsgeldansprüche 
verzichten, da andernfalls die Insolvenz der Arbeitgeberin und 
damit der Verlust des Arbeitsplatzes drohe. Die Mitarbeiterin 
verzichtete daraufhin schriftlich mit einem Nachtrag zum Ar-
beitsvertrag gegenüber ihrer Arbeitgeberin auf rückständiges 
Urlaubs- und Weihnachtsgeld. Die Vereinbarung enthielt einen 

Passus, wonach der Verzicht unwirksam sein soll, wenn der Be-
schäftigungsbereich nicht bis Jahresende 2005 auf einen be-
stimmten anderen Träger der Sozialarbeit übergegangen ist. Der 
Betriebsübergang fand jedoch wie vorgesehen zum 1. April 
statt.

Vor Gericht verlangte die Mitarbeiterin von ihrer ehemaligen 
Arbeitgeberin rückständiges Urlaubs- und Weihnachtsgeld in 
Höhe von 1.700 EUR, auf das sie im Zusatzvertrag verzichtet 
hatte. Das BAG hielt diesen Erlassvertrag zwischen den Beteilig-
ten für unwirksam. Der zwischen den Parteien geschlossene 
Erlassvertrag sei wegen eines Verstoßes gegen ein gesetzliches 
Verbot gemäß § 134 Bürgerliches Gesetzbuch (BGB) unwirksam. 
§ 613 a Abs. 1 Satz 1 BGB schreibe zwingend vor, dass der Be-
triebserwerber in alle Rechte und Pflichten aus den zum Zeit-
punkt des Betriebsübergangs bestehenden Arbeitsverhältnis-
sen eintritt. Diese Vorschrift dürfe nicht abbedungen oder um-
gangen werden. Im vorliegenden Fall sei der Betriebsübergang 
Anlass und entscheidender Grund für den teilweisen Lohnver-
zicht gewesen. Daher habe eine unzulässige Umgehung des 
zwingenden Gesetzesrechts vorgelegen. (BAG vom 19. März 
2009 – 8 AZR 722/07)

Verzicht auf Lohnansprüche wegen eines 
Betriebsübergangs ist unwirksam
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Hinweis:
Bei dem hier vom BAG entschiedenen Fall handelt es sich 
um einen Sonderfall, da die Arbeitnehmerin wegen des 
Betriebsübergangs auf bereits entstandene „verdiente“ 
Ansprüche verzichten sollte. Der Normalfall, dass ein Erwer-
ber mit den übernommenen Mitarbeitern nach Abschluss 
des Betriebsübergangs einen Lohnverzicht auf künftig fällig 

werdende Lohnbestandteile, die weder in einem zwingend 
geltenden Tarifvertrag noch in einer Betriebsvereinbarung 
geregelt sind, vereinbart, ist nach wie vor zulässig und zwar 
auch ohne Vorliegen eines sachlichen Grundes. (BAG vom 
7. November 2007 – 5 AZR 1007/06) 
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Ein Betriebsübergang nach § 613a BGB kann auch dann 
vorliegen, wenn der übertragene Betriebsteil beim Er-
werber seine organisatorische Selbstständigkeit nicht be-
wahrt. Voraussetzung dafür ist allerdings, dass die funkti-
onelle Verknüpfung zwischen den übertragenen Produk-
tionsfaktoren beibehalten wird und der Erwerber mit 
diesen Faktoren derselben oder einer gleichartigen wirt-
schaftlichen Tätigkeit nachgehen kann. Diese hat der Eu-
ropäische Gerichtshof (EuGH) vor wenigen Monaten ent-
schieden.

Beim Landesarbeitsgericht Düsseldorf ist ein Berufungsverfah-
ren anhängig, in dem sich die Beteiligten über die Weiterbe-
schäftigung eines Mitarbeiters bei einem Unternehmen U strei-
ten. Dieses Unternehmen hatte den Betriebsteil des vorherigen 
Arbeitgebers A des Mitarbeiters, in dem er als Abteilungsleiter 
tätig war, durch einen so genanntes „Asset and Business Sale 
and Purchase Agreement“ erworben. Die Vereinbarung sah ei-
nen Kauf der Rechte an der Software, den Patenten und Erfin-
dungen sowie des jeweiligen Produktnamens und des techni-
schen Know-hows vor. U übernahm außerdem einige Mitarbei-
ter von A, darunter auch den klagenden Mitarbeiter. Diese Mit-
arbeiter wurden in die Struktur von U eingegliedert und waren 
auch für Produkte zuständig, die U nicht von A übernommen 
hatte. Nachdem A in Insolvenz geraten war, berief sich der Klä-
ger auf einen Betriebsübergang mit der Folge, dass sein Arbeits-
verhältnis auf U übergegangen sei. U bestreitet das Vorliegen 

eines Betriebsübergangs, da die Mitarbeiter von A in verschie-
dene Abteilungen eingegliedert worden seien und auch für Pro-
dukte zuständig seien, die nicht von A übernommen wurden.

Das Bundesarbeitsgericht hatte bisher mehrfach entschieden, 
dass ein Betriebsteilübergang nur dann vorliegt, wenn der über-
tragene Betriebsteil beim Erwerber seine organisatorische Iden-
tität bewahrt. Im vorliegenden Rechtsstreit hatte der Erwerber 
allerdings die Abteilung nur organisatorisch in seinen Betrieb 
integriert.

Im Berufungsverfahren hat das Landesarbeitsgericht Düssel-
dorf die Frage aufgeworfen, ob diese Rechtsauffassung mit dem 
europäischen Recht vereinbar ist und hat die Sache deshalb zur 
Vorabentscheidung dem Europäischen Gerichtshof vorgelegt. 
Mit seinem darauf ergangenen Urteil vom 12. Februar 2009 hat 
der EuGH entschieden, dass ein Betriebsteilübergang nach euro-
päischem Recht und damit auch für das nationale Recht maß-
gebend auch dann vorliegen kann, wenn die organisatorische 
Selbständigkeit des erworbenen Betriebsteils nicht bestehen 
bleibt.

Das Berufungsverfahren wird unter Einbeziehung der EuGH-
Entscheidung demnächst vor dem Landesarbeitsgericht Düssel-
dorf weiter verhandelt. Ein Termin steht noch nicht fest. Das 
Verfahren trägt das Aktenzeichen 9 Sa 303/07. (EuGH vom 
12. Februar 2009 – C-466/07)

Betriebsübergang auch bei fehlender 
organisatorischer Selbstständigkeit
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Das BAG hat in einer aktuellen Entscheidung unmissver-
ständlich zum Ausdruck gebracht, dass der Widerspruch 
eines Mitarbeiters gegen einen Betriebsübergang selbst 
dann nicht rechtsmissbräuchlich ist, wenn es dem Arbeit-
nehmer nicht nur darum geht, den Arbeitgeberwechsel 
zu verhindern, sondern wenn er den Widerspruch zugleich 
auch als Anlass für Verhandlungen mit dem Betriebser-
werber über günstigere Arbeitsbedingungen nimmt. 

Im zu entscheidenden Fall ging es um einen Immobilienfachbe-
rater einer Stadtsparkasse. Die Sparkasse hatte beschlossen, das 
Immobilienvermittlungsgeschäft auszugliedern und auf eine 
Vertriebs-GmbH zu übertragen. Der Fachberater widersprach 
dem Übergang seines Arbeitsverhältnisses auf die GmbH. Gleich
zeitig verhandelte er mit der GmbH – im Ergebnis allerdings ohne 
Erfolg – über den Abschluss eines Arbeitsvertrages zu günstige-
ren Bedingungen als bisher.

In der darauf folgenden Zeit war der Berater zwar für die GmbH 
tätig, betonte aber beharrlich, dass er immer noch Arbeitnehmer 

der Stadtsparkasse sei. Mit seiner Klage wollte er festgestellt wis-
sen, dass weiterhin ein Arbeitsverhältnis mit der Stadtsparkas-
se besteht. Die Sparkasse hielt seinen Widerspruch wegen der 
Verhandlungen mit der Vertriebs-GmbH für rechtsmissbräuch-
lich.

Das BAG hielt den Widerspruch hingegen für wirksam. Einzige 
Voraussetzung für die Wirksamkeit eines Widerspruchs sei, dass 
dieser schriftlich und innerhalb eines Monats nach Zugang der 
Unterrichtung über den Betriebsübergang erklärt werden müs-
se. Weitere Voraussetzungen gebe es nicht. Der Arbeitnehmer 
müsse den Widerspruch insbesondere nicht begründen. Ein 
sachlicher Grund für den Widerspruch sei ebenfalls nicht erfor-
derlich. Ein Mitarbeiter verfolge auch keine unzulässigen Ziele, 
wenn er mit seinem Widerspruch nicht ausschließlich den Über-
gang seines Arbeitsverhältnisses auf den Betriebserwerber 
verhindern wolle, sondern er nach erfolgtem Widerspruch mit 
dem Erwerber über ein neues Arbeitsverhältnis zu neuen Kon-
ditionen verhandele. (BAG vom 19. Februar 2009 – 8 AZR 
176/08)
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Zur Rechtsmissbräuchlichkeit eines 
Widerspruchs gegen einen Betriebsübergang

Das Teilzeit- und Befristungsgesetz schreibt vor, dass ei-
nem teilzeitbeschäftigten Mitarbeiter Arbeitsentgelt 
mindestens in dem Umfang zu gewähren ist, der dem An-
teil seiner Arbeitszeit an der Arbeitszeit eines vergleich-
baren vollzeitbeschäftigten Arbeitnehmers entspricht. 
Diese kompliziert klingende Regelung hat jüngst das BAG 
in einem Fall anschaulich angewendet.

Es ging um eine tarifvertragliche Regelung, wonach Kassierer 
im Einzelhandel in den Monaten, in denen sie auf Anweisung 
der Geschäftsleitung im Wochendurchschnitt mehr als 24 Stun-
den an Ausgangskassen tätig sind, eine Funktionszulage von 
4 % ihres Tarifgehaltes erhalten. Die regelmäßige tarifliche Wo-
chenarbeitszeit betrug in dem Fall 38 Stunden.

Eine Teilzeitkraft, die mit einer monatlichen Arbeitszeit von 110 
Stunden im Wochendurchschnitt nicht mehr als 24 Stunden an 
einer Ausgangskasse gesessen hatte, verlangte diese Funktions-
zulage ebenfalls. Sie argumentierte, dass der Anteil ihrer Tätig-
keit an Ausgangskassen dem bei Vollzeitbeschäftigten erforder-
lichen Anteil entspreche. Eine Bindung der Funktionszulage an 
das Maß von 24 Stunden diskriminiere Teilzeitbeschäftigte.

Das BAG gab ihr Recht. Zunächst stellten die Richter fest, dass 
das gesetzliche Verbot der Diskriminierung teilzeitbeschäftigter 
Arbeitnehmer auch für Tarifverträge gilt. Sodann stellten sie klar, 
dass der Mitarbeiterin die Funktionszulage für die Monate zu-
stehe, in denen sie auf Anweisung der Geschäftsleitung mehr 
als 24 / 38 ihrer Arbeitszeit an einer Ausgangskasse tätig gewe-
sen sei. Bei der Zulage handele es sich nicht um eine Erschwer-
niszulage, sondern um eine zusätzliche Vergütung für die Tä-
tigkeit an einer Ausgangskasse. Werde der erforderliche An-
teil der Tätigkeit an einer Ausgangskasse erreicht, hänge die 
Höhe der Funktionszulage vom jeweiligen Tarifgehalt ab. (BAG 
vom 18. März 2009 – 10 AZR 338/08)

Vereinfachtes Berechnungsbeispiel:
Eine Arbeitnehmerin, die bei einer Vollzeitarbeitszeit von 38 Wo-
chenstunden als Teilzeitkraft mit 19 Wochenstunden (= 50 %) im 
Supermarkt tätig ist, hätte mithin bei einer Tätigkeit von mehr als 
12 Wochenstunden an einer Ausgangskasse Anspruch auf die 
Funktionszulage.

Tarifliche Funktionszulage bei Teilzeitarbeit
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Zinsersparnisse, die ein Mitarbeiter auf Grund seines Ar-
beitsverhältnisses erhält, gehören zum steuer- und sozial-
versicherungspflichtigen Arbeitslohn. Nach der bis Ende 
2007 geltenden Verwaltungsauffassung waren Zinsvor-
teile aber nur dann anzunehmen, wenn der Effektivzins 
für ein Darlehen fünf Prozent unterschritt und die Summe 
der noch nicht getilgten Darlehen am Ende des Lohnzah-
lungszeitraumes 2.600 EUR überstieg (sogenannte Nicht-
aufgriffsgrenze).

Mitte 2007 schaffte das Bundesministerium für Finanzen die 
Nichtaufgriffsgrenze ab dem 1. Januar 2008 ab, mit der Konse-
quenz, dass entsprechende Vorteile ab dem ersten Euro lohn-
steuer- und sozialversicherungspflichtig wurden. Nachdem mas
sive Kritik an der Abschaffung laut geworden war, wurde die 
Nichtaufgriffsgrenze nunmehr rückwirkend ab 1. Januar 2008 
wieder eingeführt. In den Fällen, in denen bereits eine Versteu-
erung erfolgt ist, ist eine Änderung des Lohnsteuerabzugs mög-
lich.
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Steuerliche Behandlung von Arbeitgeberdarlehen

Veranstaltungen:

	 Dr. Christopher Jordan, „Arbeitsrechtliche Werkzeuge 
– Personalarbeit in einem schwierigen Umfeld“, Vor-
trag für Bitkom, Forum Mittelstand am 3. Juli 2009 in Berlin

	 Dr. Gerlind Wisskirchen, „EU-Navigator“, Vortrag für die 
von Rundstedt Partner GmbH am 20. August 2009 in Düssel-
dorf

	 Dr. Christopher Jordan, „Arbeitsrechtliche Instrumente in 
der Krise“, Vortrag für das Bitkom Jahrestreffen am 17. und 
18. Juni 2009 in Hamburg

	 Dr. Martin Lützeler, „Compliance, wie teuer kann’s wer-
den?“, Vortrag für Datakontext am 9. Juni 2009 in Köln

	 Prof. Dr. Björn Gaul / Thomas Niklas, „Betriebsbedingte 
Kündigungen“, Vortrag für die Gesa mbH am 22. Juni 2009 
in Köln

	 Dr. Gerlind Wisskirchen, „Whistleblowing Systems“, Vor-
trag im Rahmen einer Compliance Roadshow am 24. Juni 
2009 in Köln

	 Alexander Bissels, „Senkung von Personalkosten“, Vor-
trag für den Management Circle am 7. Juli 2009 in München, 
am 26. August 2009 in Köln und am 9. September 2009 in 
Frankfurt

	 Martina Hidalgo, „Betriebsstilllegung in der Praxis“, Vor-
trag für FORUM Institut für Management GmbH am 13. Juli 
2009 in München

	 Martina Hidalgo, „Chancen in der Krise – Transaktionen 
wagen“, Vortrag beim 8. bayerischen Mittelstandstag am 
16. Juli 2009 in München

	 Prof. Dr. Björn Gaul, „Chancen und Risiken tariflicher 
Lösungen“, Vortrag für den Deutschen Arbeitsgerichtsver-
band, 23. Passauer Arbeitsrechtssymposion am 19. Juni 2009 
in Passau

Veröffentlichungen:

	 Alexander Bissels / Dr. Martin Lützeler, „Aktuelle Ent-
wicklung der Rechtsprechung zum AGG (Teil 1 und 2)“, 
Aufsatz im Betriebs-Berater 2009, Seite 774 ff. und Seite 833 
ff. 

	 Dr. Barbara Bittmann / Dr. Susanne Schwarz, LL.M., „Of-
fenlegung von Change of Control-Klauseln – Wie in-
transparente Gesetze für mehr Transparenz sorgen sol-
len“, Aufsatz im Betriebs-Berater 2009, Seite 1014 ff.

	 Prof. Dr. Björn Gaul / Dr. Andrea Bonanni / Dr. Daniel 
Ludwig, „Urlaubsanspruch trotz Langzeiterkrankung 
– Handlungsbedarf für die betriebliche Praxis!“, Aufsatz 
in der Zeitschrift Der Betrieb 2009, Seite 1013 ff.

	 Prof. Dr. Björn Gaul / Daniela Josten / Hendrik Strauf, 
„EuGH: Urlaubsanspruch trotz Dauerkrankheit“, Aufsatz 
im Betriebs-Berater 2009, Seite 497 ff.

	 Bernd Roock / Dr. Michael Fuhlrott, „Anmerkung zur 
Entscheidung des BAG vom 6. November 2008 – 2 AZR 
935/07 (Kündigungsausspruch während Entlassungs-
sperre)” in der Zeitschrift Entscheidungen zum Wirtschafts-
recht 2009, Seite 279 f.

	 Dr. Oliver Simon, „Massenentlassung – Kündigungsaus-
spruch während der Entlassungssperre“, Aufsatz im Be-
triebs-Berater 2009, Seite 725 ff.

	 Dr. Gerlind Wisskirchen / Alexander Bissels, „Personal-
kostenreduktion in der Wirtschaftskrise – Instrumente 
für den Arbeitgeber“, Aufsatz in der Zeitschrift Arbeit und 
Arbeitsrecht 2009, Seite 208 ff.
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